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Gesetz zum Schutze des Friedens.
Vom 15. Dezember 1950

Die aggressive Politik der imperialistischen Regierungen der USA, Großbritanniens und Frankreichs, 
die auf ein neues Weltgemetzel hinzielt, droht das deutsche Volk in einen mörderischen Bruderkrieg zu 
verstricken. Die Remilitarisierung Westdeutschlands, die Bestrebungen zur Wiederaufrichtung des deut
schen Militarismus und Imperialismus stellen eine große Gefahr für die Existenz und Zukunft der deut
schen Nation und für den Frieden und die Sicherheit Europas dar. Nur auf dem Wege der Demokratie 
und des Friedens kann die Einheit und Unabhängigkeit Deutschlands erreicht und gesichert werden. Die 
imperialistische Politik der Verstrickung Westdeutschlands in einen neuen verbrecherischen und von 
vornherein aussichtslosen Krieg stellt eine Bedrohung unseres Volkes und Vaterlandes dar.

Die Nation muß aus dieser Bedrohung befreit werden. Die' Erhaltung des Friedens ist das dringlichste 
nationale Interesse und die Forderung aller demokratischen und patriotischen Kräfte des gesamten deut
schen Volkes.

Die Kriegspropaganda der anglo-amerikanischen Imperialisten und ihrer Helfershelfer stellt eine ernste 
Gefährdung für den europäischen Frieden und für die Freundschaft des deutschen Volkes mit allen fried
liebenden Völkern dar.

Die Kriegspropaganda, unter welchen Formen auch immer sie sich vollziehen möge, ist eines der schwer
sten Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Die Volkskammer beschließt darum in Übereinstimmung mit den Artikeln 5 und 6 der Verfassung dieses 
„ G e s e t z  z u m  S c h u t z e  d e s  F r i e d e n s “ :

§ 1
Wer andere Völker oder Rassen schmäht, gegen 

sie hetzt, zum Boykott gegen sie auffordert, um die 
friedlichen Beziehungen zwischen den Völkern zu 
stören und das deutsche Volk in einen neuen Krieg 
zu verwickeln, wird mit Gefängnis, in schweren 

• Fällen mit Zuchthaus bestraft.

§ 2
(1) Wer eine Aggressionshandlung, insbesondere 

einen Angriffskrieg propagiert oder in sonstiger 
Weise zum Kriege hetzt, wer Deutsche zur Teil
nahme an kriegerischen Handlungen, die der Unter
drückung eines Volkes dienen, anwirbt, verleitet 
oder aufhetzt, wird mit Gefängnis, in schweren 
Fällen mit Zuchthaus bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer Deutsche für die 
französische Fremdenlegion oder ähnliche ausländi
sche Militärformationen und Söldnertruppen an
wirbt oder zum Eintritt in solche verleitet.

§ 3
(1) Wer die Wiederaufrichtung des aggressiven 

deutschen Militarismus und Imperialismus oder die 
Einbeziehung Deutschlands in einen aggressiven 
Militärblock propagiert, wird mit Gefängnis, in 
schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer gegen völkerrecht
liche Vereinbarungen, welche der Wahrung und 
Festigung des Friedens, der Entwicklung Deutsch
lands auf demokratischer und friedlicher Grundlage 
dienen, hetzt, zum Bruch solcher Vereinbarungen 
auf fordert, um Deutschland in aggressive Kriegs
handlungen hineinzuziehen.

§ 4
Wer die Verwendung von Atomwaffen oder an

deren Massenvernichtungsmitteln, wie Gift, radio
aktive, chemische und bakteriologische Mittel, ver
herrlicht oder propagiert, wird mit Gefängnis, in 
schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft.

§ 5
Wer im Dienste der Kriegshetze die Bewegung 

für die Erhaltung und Festigung des Friedens ver
ächtlich macht oder herabwürdigt oder gegen Teil
nehmer am Kampf für den Frieden wegen ihrer 
Tätigkeit hetzt oder sie verfolgen läßt, wird mit Ge
fängnis, in schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft.

§ 6
(1) In besonders schweren Fällen von Verstößen 

gegen die §§ 1 bis 5 dieses Gesetzes ist die Strafe 
Zuchthaus nicht unter 5 Jahren oder lebensläng
liches Zuchthaus.


